
 09  Aufgaben Krankengeldberechnung 
Die Lösungen bekommst Du von Deinem Berufsschullehrer oder Fachdozenten 

 

 

01 Ausgangssituation 
Marie ist ab 01.08. in einer neuen sv-pflichtigen Beschäftigung.  
Sie erkrankt am 10.08. , festgestellt wurde es am 11.08. . Sie ist bis zum 13.09. 
arbeitsunfähig. Ihr Bruttogehalt beträgt seit Anfang Beginn des Jahres 3.850 € 
und das Nettogehalt 2.980 €. 

 
1. Ab wann hat Marie Anspruch auf Krankengeld ? 
2. Wie hoch ist das kalendertägliche Krankengeld ? 
3. Wie viel Krankengeldbrutto bekommt sie insgesamt ? 
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02 Ausgangssituation 
 Neu beschäftigt seit  07.06. 
 Arbeitsunfähig ab   11.06. 
 AU festgestellt am   13.06. 
 Arbeitsunfähig bis   06.07. 
 Bruttogehalt  seit Februar  2.500,00 € 
 Nettogehalt seit Februar  1.653,48 € 

 
1. Ab wann besteht Anspruch auf Krankengeld ? 
2. Wie hoch ist das kalendertägliche Regelbrutto ? 
3. Wann beginnt die Lohnfortzahlung ? 
4. Wie hoch ist das gesamte Krankengeldbrutto ? 
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03 Ausgangssituation 
 Neu beschäftigt seit 16.05. 
 AU festgestellt am  19.05. 
 Arbeitsunfähig ambulant 19.05. – 03.06. (Niereninsuffizienz) 
 Arbeitsunfähig stationär 17.06. – 25.08. (Fraktur Oberarm) 
 Bruttogehalt  Februar – April je 3.829,31 € 
 Nettogehalt Februar – April je 2.798,13 € 

 
1. Ab wann besteht Anspruch auf Krankengeld ? 
2. Ab wann wird Krankengeld gezahlt ? 
3. Wie hoch ist das kalendertägliche Regelbrutto ? 
4. Wann beginnt die Lohnfortzahlung ? 
5. Bis wann wird Lohnfortzahlung geleistet ? 
6. Wie hoch ist das gesamte Krankengeldbrutto ? 
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04 Ausgangssituation 
Sabine ist seit dem 06.06. beschäftigt. Am Morgen des 02.07. bleibt sie wegen 
Fieber im Bett und geht erst am nächsten Tag zum Arzt. Dieser schreibt sie bis 
zum 17.07. krank. 

 
1. Ab wann besteht Krankengeldanspruch ? 
2. In welchem Zeitraum besteht Lohnfortzahlung ? 
3. Ab wann beginnt die Zahlung des Krankengeldes ? 
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05 Ausgangssituation 
Julia ist seit dem 15.05. neu SV-pflichtig beschäftigt. 
Durch eine schwere Bronchitis meldet sie sich am Morgen des 10.06. bei  
ihrem Arbeitgeber arbeitsunfähig. Ihr geht es so schlecht, dass sie erst am 
12.06. einen Arzt aufsuchen kann.  Dieser schreibt sie vom 12.06. – 23.06. 
arbeitsunfähig. 
 
Nicht komplett auskuriert wird sie am 10.07. mit Verdacht einer Pneumonie im 
Krankenhaus stationär aufgenommen und darf am 18.07. nach der Visite wieder 
nach Hause. 
 
Als der erste Schneefall eintritt, bricht sich Julia zu ihrem Unglück das linke 
Schlüsselbein. Vom Tag des Unfalls (20.12.) bis einschließlich 01.04. des Folge-
jahres schreibt der Chirurg Julia arbeitsunfähig. 
 
Ihr Brutto beträgt seit Januar monatlich 3.948,50 € und das Netto 2.510,00 € . 

 
1. Ab wann hat Julia Anspruch auf Krankengeld ? 
2. Wie hoch ist das kalendertägliche Krankengeld ? 
3. Wie hoch ist die Gesamtsumme der Krankengeldbruttozahlung ? 
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  Aufgabe 
06 

Aufgabe 
07 

Aufgabe 
08 

Aufgabe 
09 

Beschäftigt seit 
 
 

01.08. 15.08. 28.08. 30.09. 

AU ambulant ab 
 
 

15.09.  24.09. 02.10. 

AU stationär ab 
 
 

 01.09.   

AU festgestellt am 
 
 

15.09. 01.09. 26.09. 04.10. 

AU bis 
 
 

23.12. 30.09. 15.10. 17.12. 

Beitragsbemessungs- 
Grenze 2020 

 
 

4.687,50 € 4.687,50 € 4.687,50 € 4.687,50 € 

mtl. Brutto der letzten  
3 Monate je 

 
 

1.500,00 € 2.895,32 € 3.100,06 € 4.125,32 € 

mtl. Netto der letzten  
3 Monate je 

 
 

1.087,27 € 1.835,76 € 1.939,67 € 2.449,98 € 

tgl. Regelbrutto 
 
 

    

tgl. Regelnetto 
 
 

    

Lohnfortzahlung ab 
 
 

    

Lohnfortzahlung bis 
 
 

    

Anspruch auf KG ab 
 
 

    

KG Zahlung ab 
 
 

    

tägliches KG 
 
 

    

Anzahl Tage KG 
 
 

    

Gesamtbetrag KG 
 
 

    

 

 


